
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/3/24 7Ob8/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1988

Norm

AVB Krankenhaus §5 Abs10

Rechtssatz

Der Begri5 "Anstalten für Lungenkranke und TBC-Kranke" gibt grundsätzlich die Art der Anstalten an, für die der

Risikoausschluß gilt, während sich die vorangegangenen Worte "Abteilungen von Anstalten" nur auf diese Art von

Anstalten beziehen.
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